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Da im Verfahren auch nicht die Verletzung eines anderen 
verfassungsgesetzlich gewährleisteten Rechtes der Bf. und auch nicht die 
Verletzung in ihren Rechten wegen Anwendung einer rechtswidrigen 
generellen Norm durch den angefochtenen Bescheid hervorgekommen 
ist, war die Beschwerde abzuweisen. 
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Art. 118 Abs. 4 B-VG; Gemeinden; Recht auf Selbstverwaltung; 
keine Verletzung durch einen Vorstellungsbescheid 

Erk. v. 18. Dezember 1936, B 323/75 

Die Beschwerde wird abgewiesen. 

Entscheidungsgründe: 

I. 1. a) Der Bürgermeister der Stadt Villach erließ am 15. Jänner 1934 
unter Z. III/St-313/1 an die Eigentümer der Liegenschaft Villach, 
Klagenfurterstraße 12 bis 14, Helmut K und Mitbesitzer folgenden 
Bescheid: 

„Gemäß i 14 Abs. 3 lit. d des Finanzausgleichsgesetzes 1973, BGBl. 
Nr. 445/1972, in Verbindung mit der Kanalbenützungsgebührenverordnung 1970 
in der Fassung des Beschlusses des Gemeinderates der Stadt Villach vom 
9. November 1973 und der f ( 2 Abs. 3 und 10 Abs. 2 Z. 22 des Umsatzsteuergeset- 
zes 1932 ist für die Benützung der Kanalisationsanlage der Stadt Villach eine 
Kanalbenützungsgebühr zu entrichten. Die Höhe der Kanalbenützungsgebühr 
ergibt sich aus der Vervielfachung der Gebührenmeßzahl mit dem Gebührensatz. 
Der Gebührensatz wurde mit Gemeinderatsbeschluß vom 9. November 1933 mit 
Wirksamkeit 1. Jänner 1934 mit S 3, — festgesetzt. 

Vorschreibung 
Lfd, Nr. Liegenschaft Quadratmeter Gebührensatz Summe 

X einschließlich 
Geschoßzahl 8'/o Mehrwert- 

steuer 

1 Klagenfurter- 
straße 12, 14 

1 014, 50 S 3, — 3 043, 50 

Jahresgebühr: S 3 043, 50 
Die Mehrwertsteuer ist in dieser Jahresgebühr bereits enthalten, sie ist aber 

gemäß f 11 Abs, 6 des Umsatzsteuergesetzes 1972, soweit im Einzelfall diese 
Gebühr S 1 000, — überschreitet, gesondert auszuweisen. Sie beträgt zu lfd. Nr. 1 

S 225, 55. 



Nr. 3932 — Erk. v. 18. Dezember 1936, B 323/35 529 

Dieser Bescheid ist ein Dauerbescheid. Die darin festgesetzte Jahresgebühr ist 
daher auch für die folgenden Jahre zu entrichten, es sei denn, geänderte 
Voraussetzungen erforderten die Erlassung eines neuen Abgabenbescheides. " 

b) Auf Grund der gegen diesen Bescheid erhobenen Berufung erging 
— nach einer Berufungsvorentscheidung des Bürgermeisters — der (als 
Bescheid des Stadtsenates der Stadt Villach bezeichnete) Bescheid vom 
20. November 1934, Z, I B-RMSt-14/34-2, mit dem der Berufung gemäß 
t) t) 48 und 213 Abs. 2 Krnt. LandesabgabenO, LGBI. 51/1966, keine Folge 
gegeben wurde. Der erstinstanzliche Bescheid wurde jedoch insofern 
abgeändert, als die Kanalbenützungsgebühr mit 3 951 S (an Stelle von 
3043, 50S nach dem erstinstanzlichen Bescheid) einschließlich 8'/o 

Mehrwertsteuer festgesetzt wurde. Dieser vom Bürgermeister „Für den 
Stadtsenat" unterfertigte Bescheid beruhte auf keinem Beschluß des 
Stadtsenates. Der Beschluß des Stadtsenates zur Entscheidung über die 
Berufung gegen den Bescheid des Bürgermeister der Stadt Villach vom 
15. Jänner 1934 wurde vielmehr erst nach der Zustellung des 
angeführten Bescheides vom 20. November 1934 gefaßt. 

c) Der gegen den Bescheid vom 20. November 1934 rechtzeitig 
erhobenen Vorstellung hat die Krnt. LReg. mit Bescheid vom 12, März 
1935, Z. 3-Gem-2393/2/34, nach g 39 des Villacher Stadtrechtes, LGBI. 
für Kärnten 2/1966, Folge gegeben; der bekämpfte Bescheid wurde 
aufgehoben und die Angelegenheit zur neuerlichen Entscheidung an die 
Stadt Villach zurückverwiesen. 

Dieser Aufhebungsbe scheid wurde damit begründet, daß der 
Berufungsbescheid des Stadtsenates ohne taugliche Rechtsgrundlage 
ergangen sei; des weiteren sei — mangels eines Beschlusses des 
Stadtsenates — über die Berufung vom Bürgermeister und damit von einer 
unzuständigen Behörde entschieden worden; außerdem sei die im 
Verfahren vor den Gemeindebehörden vorgenommene bescheidmäßige 
Festsetzung einer Umsatzsteuer (Mehrwertsteuer) ohne gesetzliche 
Deckung erfolgt. 

d) Gegen diesen Bescheid der Krnt. LReg. wurde eine Beschwerde an 
den VfGH oder den VwGH nicht erhoben. 

2. a) Nach der am 14. Mai 1935 erfolgten Beschlußfassung erging der 
Bescheid des Stadtsenates der Stadt Villach vom 21. Mai 1935, 
Z. IB/RMSt-14/36-6, mit dem neuerdings der Berufung gegen den 
Bescheid des Bürgermeisters vom 15. Jänner 1934 keine Folge gegeben 
wurde; dieser Bescheid wurde wiederum insoferne abgeändert, als die 
Kanalbenützungsgebühr 1934 mit 3 951 S einschließlich 8'/o Mehrwert- 
steuer festgesetzt wurde; darüber hinaus wurde ausgesprochen, daß im 
Spruch die Worte „und der gg 2 Abs. 3 und 10 Abs. 2 Z. 22 des 
Umsatzsteuergesetzes 1932" zu entfallen hätten. Dieser Bescheid wurde 
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im wesentlichen gleichlautend begründet wie der aufgehobene 
Berufungsbescheid vom 20. November 1934. 

b) Der gegen den Bescheid des Stadtsenates vom 21. Mai 1975 
erhobenen Vorstellung hat die Krnt. LReg. mit Bescheid vom 8. August 
1935, Z. 3-Gem-1221/1/35, gemäß g 79 Abs. 4 des Villacher Stadtrechtes 
Folge gegeben, den bekämpften Bescheid aufgehoben und die 
Angelegenheit zur neuerlichen Entscheidung an die Stadtgemeinde 
Villach zurückgewiesen (richtig: zurückverwiesen). 

3. Gegen diesen Bescheid der Krnt. LReg. richtet sich die von der 
Stadt Villach „gemäß Art. 144 B-VG in Verbindung mit Art. 119 a Abs. 9 
B-VG wegen Verletzung des ihr nach Art. 116 Abs. 2 B-VG zustehenden 
verfassungsgesetzlich gewährleisteten Rechtes, innerhalb der Schranken 
der allgemeinen Bundes- und Landesgesetze Abgaben auszuschreiben", 
erhobene Beschwerde. 

Die Bf. stellt den Antrag, den angefochtenen Bescheid kostenpflichtig 
aufzuheben. 

II. Der VfGH hat erwogen: 
1. a) Der VfGH hat in seinem Erk. Slg. 7459/1974 ausgeführt, daß eine 

Verletzung des verfassungsgesetzlich gewährleisteten Selbstverwal- 
tungsrechtes einer Gemeinde nur dann und insoweit vorliegt, als eine 
staatliche Behörde eine Maßnahme trifft, insbesondere einen Bescheid 
erläßt, womit das Recht einer Gemeinde auf Besorgung einer bestimmten 
Angelegenheit im eigenen Wirkungsbereich schlechthin verneint wird, 
Beispielsweise wurde angeführt, daß die Aufsichtsbehörde einen 
gemeindebehördlichen Bescheid auf Grund einer Vorstellung zu 
Unrecht mit der Begründung aufhebt, die Angelegenheit falle nicht in 
den eigenen Wirkungsbereich der Gemeinde, oder im Vorstellungsver- 
fahren einen Bescheid erläßt, mit dem nach Art einer Berufungsentschei- 
dung in der Verwaltungssache selbst entschieden wird. 

b) Mit dem angefochtenen Bescheid wurde ein Bescheid des 
Stadtsenates der Stadt Villach aufgehoben, der die Vorschreibung einer 
Kanalbenützungsgebühr zum Gegenstand hatte. 

Bei der Festsetzung von Kanalbenützungsgebühren handelt es sich 
um die Ausschreibung von Gemeindeabgaben; auf Grund der 
Bestimmung des Art. 116 Abs. 2 B-VG ist die Gemeinde berechtigt, im 
Rahmen der Finanzverfassung Abgaben auszuschreiben. 

Die Ausschreibung von Abgaben gemäß Art. 116 Abs. 2 B-VG in 
Verbindung mit gg 3 Abs. 5 und 8 Abs. 5 F-VG fällt nach der Bestimmung 
des Art. 118 Abs. 2 B-VG in den eigenen Wirkungsbereich der Gemeinde 
und ist damit Bestandteil des verfassungsgesetzlich gewährleisteten 
Rechts der Gemeinde auf Selbstverwaltung. 

Die Verletzung dieses Rechtes macht die Stadt Villach geltend. 

18 
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2. In der Begründung des angefochtenen Bescheides vertritt die Krnt. 
LReg. unter Hinweis auf die Begründung im ersten Vorstellungsbescheid 
vom 12, März 1935 siehe I. 1. lit. c) die Auffassung, daß der Spruch des 
Berufungsbescheides des Stadtsenates der Stadt Villach vom 21. Mai 
1975 mit dem Spruch des Bescheides vom 20. November 1934 
übereinstimme und daher der im Aufhebungsbescheid der Vorstellungs- 
behörde vom 12. März 1935 enthaltenen Rechtsansicht entgegen g 79 
Abs. 4 des Villacher Stadtrechtes in zwei wesentlichen Punkten nicht 
Rechnung trage: 

a) Die gegenständliche Abgabenvorschreibung erweise sich „als 
ohne taugliche gesetzliche Grundlage ergangen"; dadurch seien Rechte 
des Einschreiters verletzt worden. 

Mit der Verordnung vom 9. November 1933 habe der Gemeinderat 
lediglich die Abänderung des g 2 Abs. 4 der Verordnung vom 
11. Dezember 1970 über die Höhe des Gebübrensatzes beschlossen 
(Erhöhung von 1, 50 S auf 3 S). 

„Entgegen diesem Beschluß" sei aber durch den Bürgermeister eine 
völlig neue Verordnung für die Kanalbenützungsgebühren mit 
21. Dezember 1933 kundgemacht worden. Da die übrigen Teile dieser 
Verordnung — eben mit Ausnahme des g 2 Abs. 4 — vom Gemeinderat 
nicht beschlossen worden seien, seien sie als rechtlich nicht existent 
anzusehen. Die Verordnung des Gemeinderates vom 11. Dezember 1930 
sei — wie auch aus der Promulgationsklausel ersichtlich — ausdrücklich 
auf Grund der Ermächtigung nach g 15 Abs, 3 lit. d des Finanzaus- 
gleichsG 1963, welches mit 31. Dezember 1932 außer Wirksamkeit 
getreten sei, ergangen. Die Frage der Weitergeltung solcher Verordnun- 
gen im freien Beschlußrecht der Gemeinden über die Geltungsdauer des 
jeweiligen FinanzausgleichsG hinaus habe der Verwaltungsgerichtshof 
in seinem Erk. vom 20. September 1933, Z. 408/31, grundsätzlich 
dahingehend beantwortet, daß sich Gemeinderatsbeschlüsse, die auf 
Grund der in den jeweiligen FinanzausgleichsG den Gemeindevertre- 
tungen eingeräumten Ermächtigungen zur Ausschreibung von Abgaben 
ergingen, als Durchführungsverordnungen zu den betreffenden Finanz- 
ausgleichsG darstellten und, wie jede andere Durchführungsverord- 
nung, bei Wegfall des sie tragenden Gesetzes gegenstandslos würden. 
Unter Berücksichtigung dieser Rechtsansicht sei die Verordnung vom 
11. Dezember 1930 daher mit 31. Dezember 1932 (dem Außerkrafttreten 
des FAG 1963) außer Wirksamkeit getreten. Mit dem Beschluß des 
Gemeinderates vom 9. November 1933 sei somit tatsächlich eine nicht 
mehr dem Rechtsbestand angehörende Verordnung „abgeändert" 
worden. Aus den dargelegten Gründen entbehre die Abgabenvorschrei- 
bung einer gesetzlichen Grundlage. Daran vermöge auch die Tatsache 
nichts zu ändern, daß sich der Bürgermeister im Spruch des 
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erstinstanzlichen Bescheides direkt auf das FinanzausgleichsG 1973 
berufe, weil diese Bestimmungen keine unmittelbare Bescheidgrund- 
lage bildeten. 

b) Dem Einschreiter sei im Verfahren auch eine Mehrwertsteuer 
(Umsatzsteuer) vorgeschrieben worden. Die Gemeindebehörden besä- 
ßen jedoch weder nach dem FinanzausgleichsG 1973 noch nach anderen 
gesetzlichen Vorschriften die Berechtigung oder Verpflichtung, Umsatz- 
steuer nach dem Umsatzsteuergesetz 1972 bescheidmäßig festzusetzen. 
Diese Vorschreibung könne auch nicht damit gerechtfertigt werden, daß 
die Kanalbenützungsgebührenverordnung vom 11. Dezember 1970 in 
der novellierten Fassung einen Gebührensatz „einschließlich Umsatz- 
steuer" vorsehe. Einerseits sei diese Verordnung aus den angeführten 
Gründen als nicht existent zu betrachten und andererseits besitze 
darüber hinaus der Gemeinderat nach keinem geltenden Bundes- oder 
Landesgesetz eine Ermächtigung, mit Verordnung Umsatzsteuer 
auszuschreiben. 

3. Wie sich aus der unter 2. 2 wiedergegebenen Begründung des 
angefochtenen Bescheides ergibt, hat die bei. Beh, den Bescheid des 
Stadtsenates der Stadt Villach vom 21. Mai 1975 im wesentlichen 
deswegen aufgehoben, weil dieser Bescheid der Rechtsansicht des ersten 
Vorstellungsbescheides der Kmt. LReg. vom 12. März 1975 (siehe I. 1. 
lit. c) über das Vorhandensein einer Rechtsgrundlage für die Vorschrei- 

bung der Kanalbenützungsgebühr und für die Mehrwertsteuerfestset- 
zung nicht Rechnung getragen habe (g 79 Abs. 4 des Villacher 
Stadtrechtes). 

Demnach hat die bei. Beh. mit dem angefochtenen Bescheid 
keineswegs eine Maßnahme getroffen, mit der das Recht der bf. Stadt 
Villach auf Besorgung einer bestimmten Angelegenheit (der Ausschrei- 

bung von Kanalbenützungsgebühren) im eigenen Wirkungsbereich 
schlechthin verneint worden wäre. Im besonderen wurde der Bescheid 
des Stadtsenates nicht mit der Begründung aufgehoben, daß die 
Ausschreibung von Kanalbenützungsgebühren überhaupt nicht in den 
eigenen Wirkungsbereich der Gemeinde fallen könne. 

Mit der Aufhebung des Bescheides des Stadtsenates hat die bei. Beh. 
überdies eine kassatorische Entscheidung gefällt und nicht einen 
Bescheid erlassen, mit dem nach Art einer Berufungsentscheidung in der 
Verwaltungssache (Ausschreibung von Kanalbenützungsgebühren und 
die damit in Zusammenhang stehende Verrechnung der Mehrwert- 
steuer) selbst entschieden worden wäre. 

Ob die von der bei. Beh. in der Begründung des angefochtenen 
Bescheides vertretene Rechtsansicht über die Bindung des Stadtsenates 
an die Rechtsansicht des ersten Vorstellungsbescheides der Kmt. LReg. 
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vom 12. März 1935 auch richtig ist, ist eine Frage, über die zu 
entscheiden nicht der VfGH, sondern der VwGH zuständig ist. 

Selbst wenn man von der Frage der Bindung absieht, läge in der von 
der bei. Beh. herangezogenen materiellen Begründung, daß für die 
Ausschreibung der Kanalgebühren eine gesetzliche Grundlage fehle 
und die Mehrwertsteuerfestsetzung unzulässig sei, keine Verletzung des 
Selbstverwaltungsrechtes, weil damit nicht schlechthin das Recht der bf. 
Stadt Villach auf Besorgung einer bestimmten Angelegenheit im 
eigenen Wirkungsbereich verneint würde. 

Die bf. Stadt Villach ist demnach durch den angefochtenen Bescheid 
im verfassungsgesetzlich gewährleisteten Recht auf Selbstverwaltung 
nicht verletzt worden. 

4. Die Verletzung eines sonstigen verfassungsgesetzlich gewährlei- 
steten Rechtes ist von der Bf. nicht behauptet worden und im Verfahren 
vor dem VfGH nicht hervorgekommen. 

Verfassungsrechtliche Bedenken gegen die dem angefochtenen 
Bescheid zugrundeliegenden Rechtsvorschriften sind von der Bf. nicht 
geltend gemacht worden und beim VfGH unter dem Gesichtspunkt des 
vorliegenden Beschwerdefalles nicht entstanden. 

Die Bf. ist daher auch nicht wegen Anwendung einer rechtswidrigen 
generellen Norm in ihren Rechten verletzt worden. 

Die Beschwerde war daher abzuweisen. 
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ZPO; Verfahrenshilfe gemäB g 63 in Verbindung mit () 35 

VerfGG 1953 

Beschl. v. 18. Dezember 1936, B 314, 400, 401, 446, 496 a; 315, 402, 403, 443, 496 b; 
412, 413, 414, 431, 432/76; G 43/76 

Den Anträgen auf Bewilligung der Verfahrenshflfe in Form der 
Befreiung von der Entrichtung bundesgesetzlfch geregelter staatlicher 

Gebühren und 
der unentgeltlichen Beigebung eines Rechtsanwaltes für die Einbringung der 

Beschwerden (des Antrages) wird gemä6 () 63 Abs. 1 ZPO i. d. F. BGBl. 
Nr. 369/1973 ($ 35 VerfGG 1953) stattgegeben. 

Begründung 
(Auszug) 

I. A. 1. Der Bf. bezieht als Bundesbeamter Einkünfte aus 
nichtselbständiger Arbeit. In einer Reihe von Beschwerden wendet er 

19 VfGH-Erk. 


